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Liebe Leserin, lieber Leser,

seit mehr als zwei Jahren be-
schäftigen wir uns intensiv mit
der DSGVO. Wir haben das 
neue europäische Recht bei 
unserem Arbeitgeber, dem
Heise Verlag, umgesetzt,  extern
zahlreiche Mandanten beraten,
Vorträge gehalten und Fach -
artikel geschrieben. Die so
 gewonnenen Erfahrungen aus
der Praxis teilen wir gerne mit
Ihnen! Mit leicht verständlichen
Texten, Grafiken und einem
 Webinar auf der beiliegenden
DVD stellen wir Ihnen eine ganze
Reihe von Änderungen und gänz-
lich neuen Regelungen des Daten-
schutzrechts vor. 

Wichtig ist dabei, dass eine Umsetzung
des neuen Rechts nicht mit der einmali-
gen Umsetzung im Unternehmen, Verein
oder im Büro eines Freiberuflers erledigt ist.
Vielmehr stellt der Datenschutz dauerhafte
 Anforderungen an den Schutz personenbezoge-
ner Daten und neuerdings auch an den Betrieb 
der eigenen und der fremden IT. Wir haben es uns
zur Aufgabe gemacht, Ihnen Wege durch den Dschun-
gel der gesetzlichen Vorgaben zur Umsetzung der DSGVO
zu zeigen.

Joerg Heidrich & Nicolas Maekeler

Editorial
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Das sollten Sie
wissen
Mit der DSGVO hat sich im Datenschutz vieles geändert, vieles aber
auch nicht. Nach den ersten Monaten der Anwendung zeichnet sich
nun klarer ab, worauf man im Alltag unbedingt achten muss. 

Von Nick Akinci

Mit dem Erscheinen dieses Ratgebers liegen
die ersten acht Monate mit der europäischen
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hin-

ter uns. Viele strittige Details zur Auslegung der
Verordnung werden nach wie vor heftig diskutiert,
da erst ganz allmählich die ersten Gerichtsurteile
ergehen, die sich mit der Auslegung der Normen be-
schäftigen. Trotzdem haben wir in der praktischen
Umsetzung bereits viel dazugelernt und können für
das Jahr 2019 besser einschätzen, was wichtig wird
und was nicht.

Was Sie über die DSGVO erfahren

Das vorliegende Heft vermittelt Unternehmen wie
Privatpersonen das wichtigste Wissen über die
DSGVO in einfacher und strukturierter Form und
dient gleichzeitig als Nachschlagewerk für konkrete
Probleme. Dabei beleuchten wir die Rechte der
Bürger, die Pflichten von Unternehmen und die

technischen Aspekte des Datenschutzes. Darüber
hinaus geben wir Ihnen Lösungen an die Hand, die
Ihnen den rechtssicheren Umgang mit personen-
bezogenen Daten vereinfachen.

Was ist eigentlich die DSGVO?

Bei der DSGVO handelt es sich um eine vom euro-
päischen Gesetzgeber erlassene Verordnung. Zwar
war diese bereits am 25. Mai 2016 in Kraft getreten –
wirksam wurden die neuen Regelungen jedoch
erst zwei Jahre später, am 25. Mai 2018. Im Unter-
schied zu seinem Vorgänger, der europäischen Da-
tenschutz-Richtlinie aus dem Jahre 1995, ist eine
EU-Verordnung direkt in allen Mitgliedsstaaten der
europäischen Union anwendbar. Daher kann sich
nun beispielsweise jeder Bürger direkt auf die
Rechte berufen, die ihm nach der DSGVO zustehen,
und muss nicht erst auf eine nationalstaatliche Um-
setzung warten. Vereinzelt beinhaltet die Verord-



nung jedoch auch Öffnungsklauseln, die dem na-
tionalen Gesetzgeber die Möglichkeit geben, be-
stimmte Details in eigenen Gesetzen zu regeln. Sol-
che länderspezifischen Vorschriften sind in der
Bundesrepublik im neuen Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG-neu) zu finden, das ebenfalls am 25. Mai
2018 wirksam wurde.

Was war vor der DSGVO?

Aufgrund der großen Spielräume, die die Daten-
schutz-Richtlinie den Gesetzgebern in den einzelnen
europäischen Ländern bei der Umsetzung ein-
räumte, bestanden teils gravierende Unterschiede
hinsichtlich des Datenschutzniveaus. Unternehmen
flüchteten regelmäßig vor strengeren Datenschutz-
regimen, indem sie ihren Hauptgeschäftssitz in Län-
der verlegten, in denen die Anforderungen an den
Datenschutz besonders niedrig waren beziehungs-
weise in denen Rechtsbrüche selten
verfolgt wurden. So unterhielten bei-
spielsweise Social-Media-Größen wie
Facebook, Twitter und LinkedIn ihre
europäische Niederlassung in Irland,
wo die zentrale Aufsichtsbehörde ge-
rade einmal 30 Mitarbeiter vorhielt,
um die Rechte von Millionen von eu-
ropäischen Nutzern zu schützen.

Die DSGVO vereinheitlicht nun das Datenschutz-
recht im Sinne einer Vollharmonisierung europa-
weit und sorgt damit im Idealfall dafür, dass in der
gesamten europäischen Union ein einheitliches
Datenschutzniveau herrscht. Dabei wird der Daten-
schutz auf ein hohes Niveau angehoben, das in
etwa dem entspricht, das in Deutschland schon
seit längerer Zeit herrscht. Abgesehen von der Er-
höhung des Datenschutzniveaus in vielen Ländern
bietet die Verordnung aber auch den großen Vor-
teil, dass sowohl für Unternehmen als auch für Pri-
vatpersonen und Verbraucher europaweit einheit-
liche Regeln gelten, womit eine enorm große
Transparenz erreicht wird. 

Die wichtigsten Neuerungen 
auf den Punkt gebracht

Eine der vielleicht wichtigsten Neuerungen, die die
DSGVO mit sich bringt, sind die deutlich gestiege-
nen und nunmehr abschließend geregelten Infor-
mationspflichten bei der Datenverarbeitung. So
sind die von der Verarbeitung betroffenen Personen
beispielsweise darüber zu informieren, welche

Daten zu welchem Zweck verarbeitet werden und
wie lange diese gespeichert werden. Selbstver-
ständlich muss aber nicht jeder, der irgendwie
Daten verarbeitet, hierüber informieren. Über den
Anwendungsbereich der DSGVO erfahren Sie mehr
im nachfolgenden Artikel „Gilt die DSGVO auch für
mich?“. Wichtige Begrifflichkeiten erläutern wir im
Artikel „Grundsätze des Datenschutzrechts“ ab
Seite 14.

Auch die qualitativen Anforderungen an die In-
formationspflichten wurden deutlich angehoben.
Die Verordnung legt hier großen Wert auf Verständ-
lichkeit und Transparenz. Was dies bedeutet, erklä-
ren wir im Kapitel „Pflichten für Unternehmen“ ab
Seite 36.

Mit der DSGVO legt der Gesetzgeber weiterhin
erstmals auch einen Schwerpunkt auf das Thema
technischer Datenschutz. Mit den nun eingeführten
Begriffen Privacy by Design und Privacy by Default

widmet sich die Verordnung auch der
technischen Umsetzung von daten-
schutzrelevanten Vorhaben und Pro-
jekten. Mehr hierzu erfahren Sie ab
Seite 64.

Bei den Bürgerrechten hält die
DSGVO ebenfalls einige Neuerungen
bereit. So führt die Verordnung zum
Beispiel das Recht auf Datenüber-

tragbarkeit und das Recht auf Vergessenwerden
ein. Ihre erweiterten Rechte lernen Sie ab Seite 30
kennen.

Eine deutliche Veränderung haben schließlich
noch die Sanktionen erfahren, die verhängt werden
können, um Datenschutzverstöße zu ahnden. Nach-
dem Bußgelder nach den bisherigen Regelungen
maximal 300.000 Euro pro Einzelfall betragen durf-
ten, sind nun Bußgelder in Höhe von bis zu 20 Mil-
lionen Euro oder vier Prozent des weltweiten Jah-
resumsatzes eines Unternehmens möglich, je
nachdem, was höher ist. Details zu Bußgeldern, Ab-
mahnungen und Schadensersatz stellen wir Ihnen
im Artikel ab Seite 48 vor. (anm) c
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Die Frage, ob man die gesetzlichen Vorgaben
der DSGVO zu beachten hat, hängt maßgeb-
lich von zwei Voraussetzungen ab. Werden

überhaupt personenbezogene Daten verarbeitet?
Nur dann ist der sachliche Anwendungsbereich der
Verordnung betroffen. Zum anderen muss der per-
sönliche Anwendungsbereich gelten, das heißt: Man
muss zum Kreis der (juristischen) Personen gehören,
an die sich die gesetzlichen Bestimmungen richten. 

Personenbezogene Daten

Die DSGVO definiert personenbezogene Daten in
Artikel 4 als „alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person
[…] beziehen“. Damit ist gemeint, dass die infrage
stehende Information einer bestimmten natürli-
chen Person zugeordnet werden kann. Dies lässt
sich am besten anhand von ein paar Beispielen er-
klären: siehe rechte Spalte. Weitere Beispiele für
personenbezogene Daten finden Sie im Kasten auf
der rechten Seite.

Im Kern geht es natürlich weniger um das identi-
fizierende Merkmal wie den Namen oder die Adresse
selbst, sondern darum, welche zusätzlichen Informa-
tionen man über die identifizierbare Person erhält.
Dabei ist jedoch nicht von Belang, ob es sich um eine
wichtige oder eher triviale Information handelt.

Datenverarbeitung

Damit die DSGVO Anwendung findet, muss es sich
gemäß Artikel 2 um eine ganz oder teilweise auto-
matisierte Verarbeitung personenbezogener Daten
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Gilt die DSGVO
auch für mich?
Nicht jede Datenverarbeitung ist ein Fall für die 
Regelungen der DSGVO. Das Gesetz gilt nur für 
bestimmte Anwendungsbereiche und Personenkreise.

Von Nick Akinci

Die Kombination aus Vor- und Nachnamen
lässt sich – je nach Kontext – in den aller-
meisten Fällen einer bestimmten Person 
zuordnen und stellt daher ein personen -
bezogenes Datum dar.

Eine E-Mail-Adresse stellt für sich genommen
nicht zwingend ein personenbezogenes
Datum dar. 

Dies ist nur dann der Fall, wenn die Adresse
selbst Aufschluss über den Adressinhaber
gibt, wie etwa bei jens.mueller@mail -
dienst.com. 

Die E-Mail-Adresse info@unternehmens-
name.de ist hingegen keiner bestimmten
Person zuordenbar.

Die Information „Jens Müller liest gerne 
Romane“ ist ebenso als personenbezoge-
nes Datum einzuordnen, wie die Informa-
tion „Jens Müller ist am 15.04.2018 Vater 
geworden“.

Aussage

E-Mail-Adresse

Vor- & Nachname



handeln. Darüber hinaus sind auch nichtautomati-
sierte Verarbeitungsvorgänge betroffen, wenn die
personenbezogenen Daten in einem Dateisystem
gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.

Als automatisiert können letzten Endes alle
computerbasierten Datenverarbeitungsvorgänge
begriffen werden. Außerhalb des digitalen Be-
reichs – also nicht automatisiert – werden aber auch
analoge Datensammlungen erfasst, die in einem
Dateisystem gespeichert sind. Darunter fallen all
diejenigen Datensammlungen, die strukturiert und
nach bestimmten Kriterien zugänglich sind.

Persönlich betroffen

Die Verordnung gilt vom Grundsatz her erst einmal
für jeden, das heißt sowohl für Einzelpersonen, Un-
ternehmen und sonstige Organisationen. Es gibt
aber auch einige Ausnahmen hiervon.

Die wichtigste Ausnahme ist das Haushaltsprivi-
leg: Handelt eine Privatperson im rein persönlichen
oder familiären Bereich, so muss die DSGVO nicht
beachtet werden. Das Speichern der E-Mail-Adres-
sen von Freunden auf dem heimischen Computer
ist daher selbstverständlich nicht der DSGVO unter-
worfen.

Im Übrigen ist die Grenze des persönlichen und
familiären Bereichs jedoch nur schwer abzustecken.
Er endet aber jedenfalls dort, wo ein Bezug zur be-
ruflichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit der verar-
beitenden Person besteht. Darüber hinaus hat der
Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass
eine Videoüberwachungskamera an einem Privat-

grundstück, die auch den öffentlichen Bereich – wie
den Gehweg – erfasst, dem Datenschutz unterfällt
(EuGH, Urteil vom 11.12.2014, Az.: C-212/13). Weiterhin
soll laut dem EuGH die Haushaltsausnahme auch
dann nicht greifen, wenn personenbezogene Daten
im Internet so veröffentlicht werden, dass sie für
eine unbegrenzte Anzahl von Personen zugänglich
sind (EuGH, Urteil vom 06.11.2003, Az.: C-101/01). Das
bedeutet jedoch nicht, dass die DSGVO im Internet
grundsätzlich Anwendung findet.

Da der Gesetzgeber mit dem Haushaltsprivileg
auch die Nutzung von sozialen Netzwerken im
Auge hatte, gilt dieses jedenfalls auch für das Pos-
ten von personenbezogenen Daten in geschlosse-
nen Nutzergruppen beispielsweise bei Facebook.

In Artikel 2 der DSGVO finden sich weitere Aus-
nahmen wie die Datenverarbeitung durch die Straf-
verfolgungsbehörden, auf die hier aber nicht näher
eingegangen werden soll. (anm) c
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Werden Visitenkarten in einer Rollkartei ab-
gelegt und alphabetisch sortiert, dürfte das
Merkmal des Dateisystems erfüllt sein. 

Liegen die Visitenkarten nur „lose“ und
ohne Sortierung in der Schublade, so kann
nicht von einem Dateisystem gesprochen
werden. 

Sind die Kontaktdaten zusätzlich auf dem
Computer – sei es nur in einer E-Mail-Signa-
tur – gespeichert, so liegt eine automati-
sierte Verarbeitung vor.

Datensammlungen

• Telefonnummer, 
   E-Mail Adresse, IP-Adresse

• KFZ-Kennzeichen

• Kontonummer

• Bild einer Person

• Unterschrift

• Werturteile (z.B. Zeugnisse)

• Positionsdaten

• Matrikelnummer

• Kaufverhalten

• Aufzeichnung 
   von Arbeitszeiten

Beispiele: personenbezogene Daten


